
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 

 
Vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 437) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2006 (BGBl. I 1461) 

 

(Auszug) 

 

Erster Abschnitt. Einführung des Handelsgesetzbuchs  

Art. 6 

(1) § 662 des Handelsgesetzbuchs und die darin genannten Vorschriften gelten für jedes 
Konnossement, das sich auf die Beförderung von Gütern zwischen Häfen in zwei 
verschiedenen Staaten oder zwischen Häfen im Geltungsbereich dieses Gesetzes bezieht, 
sofern das Konnossement 

1. in einem Vertragsstaat des Internationalen Abkommens vom 25. August 1924 zur 
Vereinheitlichung von Regeln über Konnossemente (Abkommen von 1924) in der Fassung 
des Änderungsprotokolls vom 23. Februar 1968 (Protokoll von 1968) ausgestellt ist oder 

2. vorsieht, daß der Vertrag den Bestimmungen des Abkommens von 1924 in der Fassung des 
Protokolls von 1968 oder dem Recht eines Staates, auf Grund dessen die genannten 
Bestimmungen anzuwenden sind, unterliegt. 

§ 662 des Handelsgesetzbuchs und die darin genannten Vorschriften gelten auch für ein 
Konnossement, das in einem anderen als einem in Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Staat ausgestellt 
ist, sofern das Konnossement sich auf die Beförderung von Gütern von oder nach einem 
Hafen in einem in Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Staat oder einem Hafen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bezieht; dies gilt nicht, Soweit sich aus Absatz 2 etwas anderes ergibt. 

(2) Ist das Konnossement in einem Staat ausgestellt, der Vertragsstaat des Abkommens von 
1924‘, jedoch nicht Vertragsstaat des Protokolls von 1968 ist, und bezieht sich das 
Konnossement auf die Beförderung von Gütern nach einem Hafen in einem solchen Staat, so 
gelten § 662 des Handelsgesetzbuchs und die darin genannten Vorschriften mit der Maßgabe, 
daß § 612 Abs. 2 sowie § 660 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit darin bestimmt ist, daß 
der Verfrachter bis zu einem Betrag von 2 Rechnungseinheiten für das Kilogramm der 
verlorenen oder beschädigten Güter haftet, außer Betracht bleiben; Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
bleibt unberührt. Satz 1 gilt nicht, wenn das Konnossement eine Beförderung zwischen Häfen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes durch ein Schiff, das die Flagge der Bundesrepublik 
Deutschland führt, betrifft. 

(3) Die Liste der Vertragsstaaten des Internationalen Abkommens vom 25. August 1924 zur 
Vereinheitlichung von Regeln über Konnossemente in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 23. Februar 1968 sowie jede Änderung dieser Liste werden durch den Bundesminister 
der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgegeben. 

(4) Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz sowie Absatz 2 treten an dem Tage außer Kraft, an dem 
das Abkommen von 1924 für die Bundesrepublik Deutschland außer Kraft tritt. Der Tag, an 
dem die in Satz 1 genannten Vorschriften außer Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt 
bekanntzugeben. 



 

Art. 7 

(1) Folgende Vorschriften des Handelsgesetzbuchs finden auch Anwendung, wenn die 
Verwendung eines Schiffes zur Seefahrt nicht des Erwerbes wegen erfolgt:  

1. § 485 über die Haftung des Reeders für das Verschulden einer Person der Schiffsbesatzung 
und eines an Bord des Schiffes tätigen Lotsen,  

2. die §§ 486 bis 487d über die Beschränkung der Haftung,  

3. die §§ 734 bis 739 über die Haftung und die gerichtliche Zuständigkeit im Falle des 
Zusammenstoßes von Schiffen,  

4. die §§ 740 bis 753a, § 902 Nr. 3 in Verbindung mit § 903 Abs. 3 über die Bergung von 
Schiffen.  

Die Vorschriften der §§ 738 und 738a des Handelsgesetzbuchs finden jedoch keine 
Anwendung auf Kriegsschiffe und auf sonstige Schiffe, die einem Staat gehören oder in 
seinen Diensten stehen und die anderen als Handelszwecken dienen.  

(2) Die Vorschriften der §§ 486 bis 487e des Handelsgesetzbuchs sind auch auf Ansprüche, 
die nicht auf den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs beruhen, sowie auf andere als 
privatrechtliche Ansprüche anzuwenden.  

(3) Die Haftung für Seeforderungen aus Vorfällen bis zu dem Inkrafttreten des Protokolls von 
1996 zur Änderung des Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung für 
Seeforderungen (BGBl. 2000 II S. 790) oder bis zu dem Inkrafttreten einer späteren Änderung 
des Übereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland kann nach den bis zu dem 
Zeitpunkt des jeweiligen Vorfalls geltenden Bestimmungen beschränkt werden. 

 

Artikel 8  

(1) Die §§ 740 bis 746, 748 bis 750, 753, 753a, § 902 Nr. 3 in Verbindung mit § 903 Abs. 3 
des Handelsgesetzbuchs sind, soweit sich aus Satz 3 und Absatz 3 nichts anderes ergibt, ohne 
Rücksicht auf das nach Internationalem Privatrecht anzuwendende Recht anzuwenden. Die 
Aufteilung des Bergelohns oder der Sondervergütung zwischen dem Berger und seinen 
Bediensteten bestimmt sich jedoch, wenn die Bergung von einem Schiff aus durchgeführt 
worden ist, nach dem Recht des Staates, dessen Flagge das Schiff führt, sonst nach dem 
Recht, dem der zwischen dem Berger und seinen Bediensteten geschlossene Vertrag 
unterliegt. Das Recht der Parteien, eine Rechtswahl zu treffen, bleibt unberührt; unterliegt 
jedoch das Rechtsverhältnis ausländischem Recht, so sind § 741 Abs. 1 und § 750 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs gleichwohl anzuwenden.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften anzuwenden, so unterliegt auch der 
Anspruch des Bergers auf Zinsen deutschem Recht.  

(3) Bei Bergungsmaßnahmen durch eine Behörde ist für die Verpflichtungen zwischen den 
Parteien das Recht des Staates maßgebend, in dem sich die Behörde befindet.  

 


